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VDZ-Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesumweltmi-

nisteriums zur Änderung der Verordnung über die Verbrennung 

und die Mitverbrennung von Abfällen 

 

Mit Schreiben vom 11. Juli hat das Bundesumweltministerium einen Entwurf zur Änderung der 

Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen (17. Bundes-Immissi-

onsschutzverordnung - 17. BImSchV) veröffentlicht. Anlass der Novelle ist die erforderliche 

Umsetzung der in 2019 neu erlassenen Schlussfolgerungen zum Stand der Technik für die 

Abfallverbrennung (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2010 der Kommission vom 12. No-

vember 2019). Der Durchführungsbeschluss führt neue Emissionsanforderungen (insbeson-

dere abgesenkte Grenzwerte sowie zusätzliche Messverpflichtungen) an Abfallverbrennungs-

anlagen ein, die entsprechend in der 17. BImSchV national umgesetzt werden müssen. Die 

novellierten Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung gelten explizit nicht für die 

Abfallmitverbrennung in Zementwerken. Entsprechende Vorgaben zum Stand der Technik 

in der Zementindustrie sind in einem eigenen Regelwerk adressiert (Durchführungsbeschluss 

(EU) 2013/163), welches mit der geltenden Fassung der 17. BImSchV bereits vollumfänglich 

umgesetzt ist. Insofern ergibt sich im Hinblick auf die Anforderungen an die Abfallmit-

verbrennung kein Umsetzungs- oder Anpassungsbedarf für die 17. BImSchV. Dieser 

Sachverhalt wurde im Vorfeld von Seiten des Bundesumweltministeriums (BMUV) und des 

Umweltbundesamtes (UBA) dem Verein Deutscher Zementwerke e. V. (VDZ) gegenüber stets 

bestätigt. Ein entsprechender Passus findet sich auch in der Begründung zum Verordnungs-

entwurf wieder (Seite 23, Abschnitt II). Dennoch sind im Referentenentwurf zahlreiche 

Vorgaben enthalten, für die bislang an keiner Stelle ersichtlich ist, dass die Abfallmit-

verbrennung in Zementwerken von den Änderungen der 17. BImSchV explizit ausge-

nommen ist. Dies betrifft insbesondere die nachfolgend angeführten Stellen im Referenten-

entwurf vom 11. Juli, zu denen wir wie folgt Stellung nehmen: 

 

1 Nr. 7 - § 8: Emissionsgrenzwerte für Abfallverbrennungsanlagen 

Die Nr. 7 des Verordnungsentwurfes adressiert die Emissionsgrenzwerte für Abfallverbren-

nungsanlagen (§ 8). Der bisherige Absatz 2, der sich bisher nur auf Abfallverbrennungsanla-

gen mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 50 MW bezieht, wird vollständig neu 

gefasst und im Anwendungsbereich nun allgemein auf „bestehende Abfallverbrennungs- und 
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mitverbrennungsanlagen“ erweitert. Für diese Anlagen sollen zukünftig neue Emissionsgrenzwerte 

für Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid im Tagesmittel gelten.  

 

Forderung: Emissionsgrenzwerte, die sich auf die Abfallmitverbrennung beziehen, sollten 

ausschließlich in § 9 geregelt werden. Dabei sollte außerdem klar dargestellt werden, welche 

Grenzwerte in welchem Fall und für welche Anlagenart gelten. 

 

Begründung: Es ist an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, warum in einem Paragraphen, der sich ex-

plizit auf die Abfallverbrennung bezieht, nun Vorgaben für die Mitverbrennung aufgenommen werden, 

die eigentlich in § 9 adressiert sind. 

 

2 § 9: Emissionsgrenzwerte für Abfallmitverbrennungsanlagen in Verbindung mit  

§ 8, Anlage 3 und Anlage 1 

Im Verordnungsentwurf finden sich keine Vorgaben / Änderungen zum § 9 der 17. BImSchV. Insofern 

gelten für Zementwerke mit Abfallmitverbrennung weiterhin die Emissionsgrenzwerte nach Anlage 3 

Nr. 2, welche ebenfalls nicht geändert wurden. In der Anlage 3 sind allerdings keine separaten Emis-

sionsgrenzwerte für die zu Gruppen zusammengefassten Schadstoffe (Schwermetalle, Benzo(a)py-

ren, polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) enthalten. Stattdessen wird an dieser Stelle 

darauf verwiesen, dass die Emissionsgrenzwerte nach § 8, Absatz 1, Nr. 3, unter Berücksichtigung 

des festgelegten Bezugssauerstoffgehalts gelten. Die Nr. 3 des § 8 wiederum verweist diesbezüglich 

auf die Anlage 1. In Anlage 1 des Verordnungs-Entwurfes sind die Emissionsbegrenzungen wie folgt 

verschärft worden: 

 

a) Cadmium und Thallium in allen anderen Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen 

 bisher: 0,05 mg/m³; neu: 0,02 mg/m³ 

b) Antimon bis Zinn in allen anderen Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen 

 bisher: 0,5 mg/m³; neu: 0,3 mg/m³ 

c) Dioxine, Furane und polychlorierte Biphenyle in allen bestehenden Verbrennungs- und 

 Mitverbrennungsanlagen, die keine abfallmitverbrennenden Großfeuerungsanlagen sind: 

 bisher: 0,1 ng/m³; neu: 0,08 ng/m³. 

 

Forderung: Die bisher geltenden Emissionsgrenzwerte sollen unverändert beibehalten wer-

den. Dies kann durch entsprechendes Einfügen eines zusätzlichen Doppelbuchstaben dd) er-

folgen, der sich ausschließlich auf die Mitverbrennungsanlagen bezieht. Alternativ wäre eine 

Erweiterung der Anlage 3, Nr. 2 um die entsprechenden Emissionsgrenzwerte in der bisheri-

gen Form sinnvoll. 

 

Begründung: Die verschärften Emissionsgrenzwerte werden hier einfach auf die Mitverbrennung 

übertragen, obwohl diesbezüglich kein Anpassungsbedarf besteht. Darüber hinaus sind die neuen 

Emissionsgrenzwerte im Hinblick auf abfallmitverbrennende Zementwerke aufgrund des niedrigeren 

Sauerstoffbezugswertes (Bezugswert: 10 Vol.-%) sogar noch strenger als für Abfallverbrennungsan-

lagen (Bezugswert: 11 Vol.-%). 

 

3 Nr. 11 - § 16 Kontinuierliche Messungen 

In § 16, Absatz 1 ist geregelt, dass von einer kontinuierlichen Messung für einzelne Parameter abge-

sehen werden kann, sofern eine relevante Emission nachweislich ausgeschlossen werden kann oder 

nur in geringer Konzentration zu erwarten ist und soweit die zuständige Behörde eine entsprechende 

Ausnahme erteilt hat. Bisher gilt dieser Sachverhalt im Hinblick auf den § 8, Absatz 1, Nummer 1 für 

alle dort genannten Parameter. Laut Verordnungsentwurf soll nun nur noch für gasförmige 
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anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff (§ 8, Absatz 1, Nummer 1, Buch-

stabe d), diese Ausnahme möglich sein.  

 

Forderung: Nach dem Absatz 1, Satz 3 sollte nach der Angabe „§ 8, Absatz 1, Nummer 1“ die 

Angabe „Buchstabe d“ und darüber hinaus „Buchstabe c“ eingefügt werden, um eine entspre-

chende Ausnahme auch für gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als 

Chlorwasserstoff, zu ermöglichen.  

 

Begründung: Im Hinblick auf die Komponente Chlorwasserstoff bedeutet die geplante Einschränkung 

eine deutliche Verschärfung. In Zementwerken mit Abfallmitverbrennung konnte bisher auf eine ent-

sprechende kontinuierliche Messung verzichtet werden, sofern alle Einzelmessungen (periodische 

Messungen über 30 Minuten) sicher unter dem Tagesgrenzwert (für Zementwerke mit Abfallmitver-

brennung) von 10 mg/m³ lagen. Dies ist in den BVT-Schlussfolgerungen für die Zement- und Kalkin-

dustrie (Durchführungsbeschluss (EU) 2013/163)) unter der Nr. 5 festgehalten und auch in den gel-

tenden Vollzugsempfehlungen für Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen vom 

12.11.2013 unter der Nr. A.2 adressiert. Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff werden bei Anlagen 

zur Herstellung von Zement weitgehend an die Alkalien im Rohmaterial gebunden, so dass die gel-

tenden Emissionswerte sicher eingehalten werden. Entfällt die Möglichkeit zur periodischen Überwa-

chung, müssen Betreiber eine kontinuierliche Messeinrichtung nachrüsten, trotz nachweislich niedri-

gem Emissionsniveau. Der entsprechende Aufwand ist unverhältnismäßig und liefert weder einen 

weiteren Erkenntnisgewinn noch einen zusätzlichen Nutzen für die Umwelt.   

 

4 Nr. 12 - § 17: Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen 

In Absatz 1 wird zusätzlich eine neue Vorgabe eingeführt, die bedingt, dass jeder Tagesmittelwert, 

der aus mehr als fünf Halbstundenmittelwerten gebildet wird, welche wegen Störung oder Wartung 

des kontinuierlichen Messsystems ungültig sind, als ungültig gewertet wird. Sind mehr als zehn Ta-

gesmittelwerte im Jahr wegen solcher Situationen ungültig, hat der Betreiber geeignete Maßnahmen 

einzuleiten, um die Zuverlässigkeit des kontinuierlichen Überwachungssystems zu verbessern und 

die Behörde unaufgefordert innerhalb von vier Wochen über die eingeleiteten Maßnahmen zu infor-

mieren. 

 

Forderung: Es sollte klargestellt werden, was unter „geeigneten Maßnahmen“ zu verstehen 

ist, um die Zuverlässigkeit des kontinuierlichen Überwachungssystems zu verbessern. Weiter-

hin sollte die Frist, bis wann eine Behörde zu informieren ist, auf acht (statt vier) Wochen er-

höht werden. 

 

Begründung: Die bisherigen Regelungen (Industrieemissions-Richtlinie und Bundeseinheitliche Pra-

xis) sehen keine Maßnahmenpflicht für den Betreiber vor. Es ist darüber hinaus unklar, wie „geeig-

nete Maßnahmen“ zu definieren sind. Im Zweifelsfall müssten die Betreiber ein zweites Messsystem 

vorhalten, um sich gegenüber allen Eventualitäten abzusichern. Weiterhin ist die entsprechende Be-

richtsplicht gegenüber der Behörde innerhalb von vier Wochen ausgesprochen kurz und sollte des-

halb einen angemessenen Zeitraum von acht Wochen umfassen.  

 

5 Nr. 13 - § 18: Einzelmessungen (neu: Periodische Messungen) 

In Absatz 2 wird eine neue Messverpflichtung eingeführt. Zukünftig sollen nach Errichtung oder we-

sentlicher Änderung sowohl an Abfallverbrennungs- als auch an Abfallmitverbrennungsanlagen ein-

mal jährlich Messungen zur Feststellung von Distickstoffmonoxid-Emissionen durch eine bekanntge-

gebene Messstelle durchgeführt werden.  
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Forderung: Zementwerke mit Abfallmitverbrennung sollten vom Geltungsberiech ausgenom-

men werden. 

 

Begründung: Im Abgas von Zementdrehofenanlagen sind die Distickstoffoxidemissionen gering, und 

zwar unabhängig davon, ob Regel- oder abfallstämmige Brennstoffe eingesetzt werden. Die Einfüh-

rung einer solchen Messverpflichtung stellt daher lediglich einen zusätzlichen Zeit- und Kostenauf-

wand für die Betreiber ohne weiteren allgemeinen Erkenntnisgewinn dar. 

 

6 Nr. 19 - § 24: Zulassung von Ausnahmen 

Der bisherige Absatz 3 wird insofern verschärft, als dass eigenständige Ausnahmeanträge (z. B. für 

abweichende Emissionsgrenzwerte) öffentlich bekanntzumachen sind und außerdem die Öffentlich-

keit sowie anerkannte Umweltverbände einwendungsbefugt sind. Darüber hinaus müssen die Gründe 

für die Zulassung von Ausnahmen und damit verbundene Auflagen im Genehmigungs- oder Zulas-

sungsbescheid dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

Forderung: Das Erfordernis zur Durchführung eines Genehmigungsverfahrens mit Öffentlich-

keitsbeteiligung sollte nicht per se für jeden Ausnahmeantrag gelten. Es sollte deshalb min-

destens ergänzt werden, dass nur bei Vorhaben mit relevanter Umweltauswirkung ein Einwen-

dungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. 

 

Begründung: Eine entsprechende Regelung würde für jeden Ausnahmeantrag ein unter Umständen 

langwieriges Genehmigungsverfahren nach sich ziehen. Hier sollte unbedingt eine Abwägung ent-

sprechend der zu erwartenden Erheblichkeit der Auswirkungen auf die Umwelt getroffen werden kön-

nen. Gerade auch im Hinblick auf die Klimatransformation muss ein gewisser Spielraum für Betreiber 

und Behörden dringend erhalten bleiben.  

 

7 Nr. 22 - § 28: Übergangsregelungen 

Vor Absatz 1 wird neu eingefügt, dass die Anforderungen der Verordnung für bestehende Anlagen ab 

dem 4. Dezember 2023 gelten. Ausgenommen sind bestehende abfallmitverbrennende Feuerungs- 

sowie Großfeuerungsanlagen. 

 

Forderung: Vom Anwendungsbereich sollten außerdem zusätzlich die bestehenden Abfallmit-

verbrennungsanlagen ausgenommen werden.  

 

Begründung: Aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/2010 ergibt sich kein Umsetzungs-

bedarf für Abfallmitverbrennungsanlagen. 

 

Weiterhin wird in § 28 ein neuer Absatz 6 ergänzt: Werden im Rahmen einer erheblichen Anlagenän-

derung Teile einer bestehenden Abfallverbrennungs- oder Abfallmitverbrennungsanlage, insbeson-

dere vollständige Abgasreinigungsstufen oder der Kessel, neu errichtet, so gelten die Anforderungen 

der Vorschrift für Neuanlagen ausschließlich für den von der Neuerrichtung betroffenen Teil der An-

lage sowie für die durch die erhebliche Anlagenänderung direkt betroffenen Emissionen. 

 

Forderung: Diese Regelung ist im Hinblick auf die Ausgestaltung des Genehmigungsverfah-

rens unklar und missverständlich und sollte weiter konkretisiert werden.  

 

Begründung: In der Begründung zum Verordnungsentwurf wird in diesem Zusammenhang aus-

schließlich auf Abfallverbrennungsanlagen abgestellt. Da der neue Absatz 6 auch für Abfallmitver-

brennungsanlagen gelten soll, ist eine Konkretisierung erforderlich, wie die Regelung in der Praxis 

anzuwenden ist. 



 

Seite 5/7 

  

8 Nr. 27 - Neue Anlage 6: Umweltmanagementsysteme 

Mit der Anlage 6 ist zukünftig für alle Betreiber von Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungs-

anlagen die Implementierung eines Umweltmanagementsystems erforderlich.  

 

Forderung: Die verpflichtende Einführung eines Umweltmanagementsystems sollte zunächst 

nur für Betreiber von Abfallverbrennungsanlagen gelten. 

 

Begründung: Europarechtlich ist die Einführung eines Umweltmanagementsystems bislang nicht für 

alle Anlagenarten verpflichtend. Die verbindliche Einführung wird aktuell im Rahmen der Novellierung 

der Industrieemissionsrichtlinie diskutiert. Für kleine und mittelgroße Anlagen bedeutet die Einfüh-

rung eines Umweltmanagementsystems einen enormen personellen und materiellen Aufwand. Es 

sollten die finalen Ergebnisse der laufenden Verhandlungen auf europäischer Ebene zur Ausgestal-

tung zukünftiger Umweltmanagementsysteme abgewartet werden, bevor entsprechende Vorgaben 

auf nationaler Ebene auch für die Abfallmitverbrennung eingeführt werden, um Doppelbelastungen 

und nachträgliche zeit- und kostenintensive Änderungen zu vermeiden. 

 

9 Weitere allgemeine Aspekte 

9.1 Nr. 3 - § 2: Begriffsbestimmungen 

In § 2 wird ein neuer Absatz 25 eingeführt, der den Begriff der „Nennkapazität“ erläutert; 

dieser soll außerdem auch für Abfallmitverbrennungsanlagen herangezogen werden. 

 

Vorschlag: Die Abfallmitverbrennung sollte in diesem Absatz gestrichen werden. 

 

Begründung: Der entsprechende Absatz dient der Umsetzung der Vorgaben der BVT-

Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung und ist in diesem Zusammenhang auch 

sinnvoll. Für die Abfallmitverbrennung in der Zementindustrie macht eine entsprechende 

Bezeichnung jedoch keinen Sinn. Die Anlagen dienen zur Herstellung eines Produkts, 

weshalb für die Öfen die entsprechende maximale Tagesleistung in Tonnen Klinker zur 

Kennzeichnung der Kapazität angegeben wird. 

 

Weiterhin wird ein neuer Absatz 26 eingefügt, der den Begriff „neue Anlage“ konkreti-

siert. Unter Absatz 26, Nr. 2 heißt es, dass auch eine Anlage, die eine bestehende An-

lage vollständig ersetzt, eine „neue Anlage“ im Sinne der Verordnung ist. 

 

Vorschlag: Hier sollte klargestellt werden, dass sich die Begriffsbestimmungen 

auf Abfallverbrennungsanlagen beziehen: (26) „Neue Anlage“ im Sinne dieser Ver-

ordnung ist eine Abfallverbrennungsanlage, die (…)  

 

Begründung: Der Begriff „neue Anlage“ wird in den BVT-Schlussfolgerungen für die Ab-

fallverbrennung entsprechend erklärt. Weder in der Industrieemissions-Richtlinie, noch 

in den BVT-Schlussfolgerungen für die Zementindustrie findet sich aber eine entspre-

chende Begriffsbestimmung. Im Hinblick auf die neue Nr. 2 des Absatzes 26 sollte des-

halb zunächst allgemein geklärt werden, ab wann eine bestehende Anlage als „vollstän-

dig ersetzt“ gilt und damit als „neue Anlage“ zu bewerten ist. Dies gilt insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass für die Genehmigung als „neue Anlage“ komplexere und aufwän-

diger Prüfschritte im Genehmigungsverfahren erfolgen müssen. In der Zementindustrie 

wird beispielsweise der Ersatz einer Ofenlinie üblicherweise im Rahmen eines Ände-

rungsgenehmigungsverfahrens begutachtet. Dies muss auch weiterhin gewährleistet 
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sein, insbesondere wenn die der Anlage zugehörigen Nebeneinrichtungen unverändert 

bleiben. 

 

9.2 Nr. 4 - § 3: Anforderungen an die Anlieferung, die Annahme und die Zwischenlage-

rung der Einsatzstoffe 

Im Verordnungsentwurf wird eine neue Prüfverpflichtung eingeführt. Demzufolge muss 

die Verträglichkeit von flüssigen oder gasförmigen gefährlichen Abfällen vor dem Mi-

schen und Vermengen mit anderen Abfällen und mit Wasser durch Maßnahmen und 

Tests, risikobasiert überprüft werden. 

 

Vorschlag: Diese Prüfverpflichtung sollte gestrichen oder mindestens näher kon-

kretisiert werden. 

 

Begründung: Für die Anlieferung, die Lagerung und den Einsatz gefährlicher Abfälle 

werden bereits heute umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Entsprechende 

Maßnahmen ergeben sich ohnehin durch Regelungen aus dem Bereich der Störfallvor-

sorge, Brand- und Explosionsschutz sowie der Arbeitssicherheit. Die geforderte zusätzli-

che Prüfverpflichtung ist in ihrer Ausgestaltung vollkommen unklar und kann dazu füh-

ren, dass Betreiber dazu angehalten werden, zusätzliche Prüfungen und Tests 

durchführen zu müssen, die keinerlei zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen. Es liegt im 

ureigensten Interesse der Betreiber, gefährliche Abfälle so zu lagern und einzusetzen, 

dass Stör- und Zwischenfälle vermieden werden. 

 

9.3 Nr. 5 - § 4: Errichtung und Beschaffenheit der Anlagen 

In Absatz 1 soll nach Satz 1 ein neuer Passus eingefügt werden, demzufolge sicherzu-

stellen ist, dass das Abgasreinigungssystem ausreichend ausgelegt ist und innerhalb 

des Auslegungsbereiches betrieben und gewartet wird, so dass eine optimale Verfüg-

barkeit gewährleistet ist. 

 

Vorschlag: Diese Regelung ist unnötig und sollte deshalb gestrichen werden. 

 

Begründung: Es liegt im ureigensten Interesse der Betreiber, ein funktionierendes Ab-

gasreinigungssystem vorzuhalten, um Grenzwertüberschreitungen in jedem Falle zu ver-

meiden. Es ist unklar, was hier gemeint ist und inwiefern die Sicherstellung in der Praxis 

ausgestaltet werden soll. Die Verfügbarkeit der Anlagen sowie die Ergebnisse der konti-

nuierlichen und diskontinuierlichen Emissionsmessungen geben ausreichend Auskunft 

über die Funktionsfähigkeit des Abgasreinigungssystems. Für SCR-Anlagen zur Stick-

stoffoxidminderung ist beispielsweise die Verfügbarkeit (in Prozent der Ofenlaufzeit) im 

Genehmigungsbescheid klar geregelt. In der Begründung wird die neue Vorgabe insbe-

sondere mit Emissionsspitzen an Quecksilber in Zusammenhang gebracht. Für Dreh-

ofenanlagen der Zementindustrie trifft dies nicht zu, da das Emissionsverhalten durch 

technisch komplett unterschiedliche Voraussetzungen als in Abfallverbrennungsanlagen 

beeinflusst wird. 

 

9.4 Nr. 7 - § 8, neuer Absatz 5: Festlegung an die Überwachung im Einzelfall z. B. bei 

Einrichtung von Techniken zur Minderung und Abscheidung von Kohlenstoffdi-

oxid 

Vorschlag: Der neue Absatz sollte nicht nur in § 8 sondern auch in § 9 aufgenom-

men werden.  
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Begründung: Eine entsprechende Regelung ist generell für alle Industrieanlagen sinn-

voll. Auch in der Zementindustrie werden zukünftig entsprechende Techniken installiert 

werden. Die entsprechenden Genehmigungsverfahren sind teilweise bereits gestartet. 

 

9.5 Nr. 15 - § 20a: Besondere Überwachung während Betriebszuständen außerhalb 

des Normalbetriebs 

Die neu eingeführten Regelungen des § 20a beziehen sich nur auf Abfallverbrennungs-

anlagen. 

 

Vorschlag: In der Überschrift sollte ergänzt werden, dass sich der § 20a nur auf 

Abfallverbrennungsanlagen bezieht: „Besondere Überwachung von Abfallverbren-

nungsanlagen während Betriebszuständen außerhalb des Normalbetriebs“ 

 

Begründung: Der Bezug auf die Anlagenart wird erst in Absatz 1 angeführt. Um eine 

missverständliche Interpretation des § 20a zu vermeiden, sollte bereits in der Überschrift 

erwähnt werden, dass nur Abfallverbrennungsanlagen in dessen Anwendungsbereich 

fallen. 

 

Schlussbemerkung: 

Die Vorgehensweise, die Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung teilweise auch auf die Abfall-

mitverbrennung zu übertragen, widerspricht dem Grundsatz der europäischen Industrieemissions-

Richtlinie 2010/75/EU. Gemäß Artikel 13 wird der Stand der Technik für jede Branche separat festge-

legt und im Rahmen eines umfangreichen und mehrjährigen Informationsaustausches (Sevilla-Pro-

zess) mit Vertretern aus Industrie, Politik und Behörden intensiv diskutiert. Für die Zementindustrie 

sind dementsprechend die Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) in Bezug 

auf die Herstellung von Zement, Kalk und Magnesiumoxid aus dem Jahr 2013 bindend. Die Einfüh-

rung entsprechender Verschärfungen „durch die Hintertür“ und insbesondere ohne einen entspre-

chenden Austausch mit Industrie und Behörden ist nicht nachvollziehbar und gefährdet das Ver-

trauen in die politische Gesetzgebung. Darüber hinaus würden diese Regelungen für die 

Abfallmitverbrennung in der deutschen Zementindustrie einem deutschen Sonderweg entsprechen 

und damit zu zusätzlichen Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Europäischen Union führen. In 

Anbetracht der zahlreichen anstehenden Genehmigungsverfahren für die notwendige Transformation 

zur Klimaneutralität benötigen Betreiber und Genehmigungsbehörden einen sicheren und verlässli-

chen Rechtsrahmen, um international wettbewerbsfähig und wirtschaftlich zu bleiben. Wir fordern 

deshalb eine umgehende Anpassung und Überarbeitung des Regelungsentwurfes und stehen 

für einen konstruktiven Austausch selbstverständlich zur Verfügung.  

 

 

Düsseldorf, 21.07.2023 

 


